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Das (private) Baurecht - es umfasst die Rechtsbeziehungen
zwischen Bauhenn und den Bauausführenden - giÌt den Be-
teiligten und den Betroffenen aìs schwierig. Den Architek-
ten, lngenieuren und Handwerkern geht die (vermeintliche?)
Regelungswut und fachliche Ahnungslosigkeit der Juristen
auf die Nerven. Die Juristen staunen, mit welcher ìgnoranz
gegenüber den rechtlichen Gegebenheiten die,,Techniker"
ein Vorhaben durchziehen. Salopp formuìiert: jeder denkt,
das Bauen wäre viel einfacher und problemloser, gäbe es die
jeweils anderen nicht. Der Grund fiir diese Schwierigkeiten:
Juristen und ,,Techniker" reden aneinandervorbei. Es handelt
sich um ein Missverständnis, gegründet auf der mehr oder
minder umfangreichen Unkenntnis der Probleme und Fra-
gesteìlungen des anderen. Der Jurist versteht nicht, weìche
fachÌichen Probleme sich beim Bauen stelìen, was vorher-
sehbar und was mit welchem Aufi¡vand behenschbar ist. Der
Architekt, ìngenieur oder Handwerker sieht die technischen
Notwendigkeiten, weiß aber nichts von den rechtlichen Risi-
ken und ihrer Bewäìtigung beim Baugeschehen.
Das hier zu besprechende Buch will dem - für einen ver-
meintlich kleinen und spezielìen Fragenkomplex, die Sonder-
bauverfahren Tiefbau - begegnen. ln AusbiÌdung und Praxis
erfahrene Baujuristen und ìngenieure haben sich zusammen
gefunden, um den Juristen die tatsächlichen Probleme und
den Technikern die rechtlichen Gegebenheiten zu erläutern.
Das ist, um das Ergebnis vorweg zu nehmen, jedenfalls aus
der Sicht des Juristen gut geìungen.
Zunächst machen die Autoren - es wird leider nicht deutìich,
wer für weìche Teile des Werks verantwortlich zeichnet - die
Problematik sehr eindruckwoÌl deutlich. Unter dem Stichwort
der Komplexität des Baurechts wird in eìnem Rundumschìag
aufgezeigt, weìche Rechtsfragen sich bei einem Bauvorhaben
vom Grunderwerb bis zur Mängelhaftungsphase stellen. Wer
das gelesen hat und bei den Baurechtsverfahren im Akten-
schrank noch ruhig schlafen kann, muss schon sehr gute Ner-
ven haben. Ob die Anforderungen, die dort aufgezeigt wer-
den, wirklich das baurechtliche Allgemeinwissen aufzeigen,
mag man mit guten Gründen bezweifeln. Gelegentìich hatte
ich den Eindruck, die Autoren haben auf das Aìlgemeinwis-
sen des erfahrenen Baurechtìers abgesteìlt. Zumindest wird
deutlich, dass alìemaì größere und komplexere Bauvorhaben
nicht so nebenbei zu betreuen sind. Weder vom Juristen
noch vom Architekten oder ìngenieur.
Die Erläuterung, was denn die Sonderverbauverfahren, Hilfs-
bauwerke und Baubehelfe sind, wird eingebettet in die Über-
sicht der rechtlichen Reìevanz der Unterscheidungen. Hier
erfährt der Jurist - dem lngenieur und Architekten wird es
geìäufig sein - von der praktischen Bedeutung dieserVerfah-
ren. Größere Vorhaben sind ohne sie kaum denkbar: Es geht
u.a. um Gerüste, Schalungen, Spundwände, Wasserhaltungs-
arbeiten, Baustra ßen, Kranfu ndamente.
Teil 3 mit den baurechtlichen ,Verständnishilfen für Bau-
praktiker" ìässt den Juristen dagegen etwas hilflos zurück:

Die Autoren drucken
zwei obergerichtliche
Entscheidungen als

abschreckende Bei-
spieìe für die fachli-
che Ahnungslosigkeit
der Gerichte mit je-
weils nahezu voll-
ständigem Urteilstext
ab. Warum? lch habe
keine Antwort darauf
gefunden. Dass Ju-
risten dummes Zeug
zusamrnenschreiben,
wussten die Bau-
praktìker vorher. Die

Iedigìich dreiseitige Musterìösung der beiden Fãlìe - unüber-
sichtìicherweise mit Nachweisen im Text statt, wie sonst im
Werk, in Fußnoten - ist demgegenüber sehr knapp gehaìten
und bestätigt den Baupraktiker. Der Blick in die technischen
Regelwerke und die Vertragsausìegung am Maßstab des Ver-
tragspaketes ftihren unkompliziert zur Lösung, nicht die sei-
tenlangen Auslassungen ebenso gelehrter wie ahnungsloser
Juristen, keinesfalÌs nur der Richter, sondern auch der für
die Baupraktiker täti gen Anwäì te un d Untern ehm ensjuristen.
Aber das sind, ebenso wie die teilweise verkürzenden Ausfüh-
rungen zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik
und dem Stand der Technik, letztlich Vorbemerkungen zum
Hauptgegenstand des Taschenbuchs. Ìm Teil 4, der etwa B0
v.H. des Buches ausmacht, geht es dann um die Themen, we-
gen derer man das Buch in die Hand nimmt: die technischen
Grun dl a gen und rech tli chen Probì eme von Son derbauverfah -
ren und Hiìfskonstruktionen.
Dabei foìgt das Werk einem einfachen, einÌeuchtenden Auf-
bau. Zunächst wird - nicht immer laienverständlich, aber mit
geh öri gem En ga gem ent d em interessierten Juristen n a chvoll -
ziehbar - das technische Grundprinzip des Sonderbauverfah-
rens oder bautechnischen Problems (wie dem Abbruch oder
der Spundwandbauweise) erìäutert. Bilder und Skizzen er-
leichtern das Verständnis erheblich. Alsdann wird auf häufiqe
(technische) Probleme in der Praxis hingewiesen. Schließìich
werden rechtìiche Lösungen für diese Probleme vorgesteìlt,
in dem zunächst das gesetzìiche Regelwerk und die maßgeb-
lichen technischen Normen aufgefiìhrt und dann gerichtli-
che Entscheidungen zu diesen Problemen referiert werden.
Damit bekommt d er Leser verfahrensspezifi sches problembe-

wusstsein und die zugehörigen Lösungsempfehlungen an dìe
Hand. Das ist sehr hilfreich, weil sich die Autoren hier weitge-
hend auf die Besonderheiten derVerfahren beschränken und
nicht die für jedes Bauvorhaben notwendige baujuristische
Alì gemeinbil dun g referieren.
Wer benötigt das Taschenbuch? Es gehört in dìe Hand jedes
Juristen, der mit größeren Bauvorhaben und besprochenen
Sonderbawerfahren im Tiefbau zu tun hat. Und es gehört in
die Hand der Architekten und ìngenieure, die derartige Vor-
haben nicht in einem eìngespielten interdisziplinären Team
vorzubereiten und durchzufiihren haben. Wer hìer nachliest,
entwickelt das gegenseitige Verständnis für die jeweils andere
Profession, das für eine erfolgreiche gemeinsame Arbeit nötig
ist. SchÌießlich wolìen die Beteiligten am Ende gemeinsam ein
gelungenes Vorhaben einweihen. føri


